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Abgabenverfahren - Landes- und Gemeindeabgaben

L34009 Abgabenordnung Wien

21/03 GesmbH-Recht

Norm

GmbHG §15a

GmbHG §20 Abs2

LAO Wr 1962 §54 Abs2

Rechtssatz

Bei einem gemäß §15 a GmbHG vom Gericht bestellten Geschäftsführer handelt es sich nicht lediglich um einen

Vermögensverwalter nach § 54 Abs 2 LAO Wr. Dem § 15a GmbHG kann eine Einschränkung der Vertretungsbefugnis

nicht entnommen werden. Es gilt daher auch für den gemäß § 15a GmbHG bestellten Geschäftsführer die Bestimmung

des § 20 Abs 2 GmbHG, wonach die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers einer GmbH nach außen unbeschränkt

und unbeschränkbar ist.
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